
Liebe Gemeindebürger- 
innen und Gemeinde-
bürger!

Mit 25. Juli 2020 hat 
die ÖBB-Infrastruktur 
AG den Antrag auf Auf-
lassung der Eisenbahn-
kreuzung km 14,214 
Ebergassingerstraße 
gemäß § 48 Abs. 1 Z. 2 
Eisenbahngesetz beim 
Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, In-
novation und Techno-
logie gestellt. 

Im Zuge der Anhörung 
im Verfahren hat der 
Gemeinderat am 20. 
Oktober 2020 unter  
Tagesordnungspunkt 14 
den Beschluss gefasst, 
dass einer Auflassung 
der Eisenbahnkreuzung 
Ebergassingerstraße  
nur dann zugestimmt 
werden kann, wenn für 
den Verkehrsknoten 
B15a/L150/Gutenho-

ferstraße (T-Kreuzung) 
eine zukunftsträchtige 
Verkehrslösung vorliegt, 
welcher sowohl die Ver-
kehrssachverständigen 
des Landes NÖ als 
auch die Gemeinde-
vertretung der Markt-
gemeinde Himberg zu-
stimmen. 

Gleichzeitig mit einer 
Auflassung der gegen-
ständlichen Eisenbahn-
kreuzung muss auch 
die Verkehrsfreigabe 
der Umbaumaßnah-
men am Knotenpunkt 
B15a/L150 erfolgen. 

Das bedeutet, dass 
die Gemeinde einer 
Auflassung der Eisen-
bahnkreuzung Eber-
gassingerstraße nicht 
zustimmt, wenn nicht 
bereits gleichzeitig Um-
baumaßnahmen (z.B. 
Ampel) bei der Aus-
fahrtssituation am ge-
genständlichen Kreu-
zungspunkt vorliegen.

Ein entsprechendes 
Schriftstück wurde dem 
Ministerium übermit-
telt. 

Zwischenzeitlich wurde 
auf Initiative der Ge-
meindevertretung von 
der ÖBB-Infrastruktur 

AG ein profundes und 
zertifiziertes Verkehrs-
planungsbüro unter 
Beiziehung der Ge-
meindevertretung und 
Vertretern der Straßen-
bauabteilung des Lan-
des NÖ beauftragt, 
eine verkehrstechnische 
Variantenuntersuchung 
an der Kreuzung B15a/
L150/Gutenhoferstraße 
durchzuführen. 

Mittlerweile liegt eine 
fachkundige Beurtei-
lung der Verkehrssitu-
ation am betreffenden 
Kreuzungsbereich im 
Falle einer Schließung 
der Eisenbahnkreuzung 
Ebergassingerstraße 
vor. 

Diese Untersuchung er-
gab, dass aufgrund der 
ausgeprägten Haupt-
relationen im Zuge der 
B15a/150 die Linksein-
biege-Relation von der 
L150/Gutenhoferstraße 
kommend in die B15a 
in nördliche Richtung 
(also in Richtung Ein-
kaufsmärkte) überlastet 
und nicht entsprechend 
leistungsfähig ist. 

Das heißt, dass eine 
ersatzlose Schließung 
der Eisenbahnkreuzung 
Ebergassingerstraße bei 

Bahn-km 14,214 zufol-
ge der Verkehrsumlage-
rung NICHT möglich 
ist.

Laut Verkehrsplaner ist 
eine sensorgesteuerte 
Verkehrslichtsignalan-
lage die kosteneffizien-
teste Lösung. 

Diese hat eine höhere 
Leistungsfähigkeitsre-
serve als ein Kreisver-
kehr, was für eventuelle 
zukünftige Verkehrsstei-
gerungen zu berück-
sichtigen ist. 

Mittlerweile wurde der 
Marktgemeinde Him-
berg am 01. September 
2021 ein Bescheid des 
Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, In-
novation und Technolo-
gie übermittelt, der eine 
ersatzlose Schließung 
der Eisenbahnkreuzung 
Ebergassingerstraße 
vorsieht. 

Die Vorschreibung im 
Bescheid des Ministe-
riums lautet, dass erst 
nach einem „Gewöh-
nungszeitraum“ von 
mindestens 12 Mona-
ten nach erfolgter Auf-
lassung der Eisenbahn-
kreuzung eventuelle 

— Auflassung Eisenbahnkreuzung Ebergassinger- 
     straße wird zur Kraftprobe
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Verkehrser fordernisse 
auf Sachverständigen-
basis festzustellen sind 
und das Einvernehmen 
zwischen der ÖBB-In-
frastruktur AG und der 
Gemeinde als Trägerin 
der Straßenbaulast her-
zustellen ist. Das ist für 
mich als Bürgermeister 
im Interesse der Him-
berger Bevölkerung 
keinesfalls zu akzep-
tieren, deshalb wurde 
dieser Bescheid seitens 
der Marktgemeinde 
Himberg auch recht-
lich beeinsprucht. 

Als Bürgermeister ver-
lange ich daher, dass 
zuerst die Verkehrs-
situation am Kreu-
zungspunkt Gutenho-
ferstraße/B15a/L150 
verkehrsrechtlich ge-
klärt und baulich auch 
umgesetzt ist, bevor 

die Eisenbahnkreuzung 
Ebergassingerstraße 
gesperrt werden kann. 
Vor der Schließung der 
E i senbahnkreuzung 
müssen die Maßnah-
men für ein verkehrs-
technisch gefahrloses 
Verlassen unseres Ortes 
in Richtung Gutenhof 
über die Gutenhofer-
straße nach allen Rich-
tungen umgesetzt sein, 
bevor die Eisenbahn-
kreuzung Ebergassin-
gerstraße geschlossen 
wird. 

Ansonsten kommt es zu 
einer zusätzlichen Ver-
kehrsverlagerung und 
-belästigung durch den 
Ort (vorwiegend Haupt-
platz, Hintere Ortsstra-
ße und Hauptstraße), 
da die Bewohner des 
südlichen Teiles unserer 
Gemeinde dann eine 

Ortsausfahrt über den 
Kreisverkehr Maria Lan-
zendorf oder die Unter-
führung Pellendorfer-
straße bevorzugen und 
dadurch natürlich zu-
sätzlicher innerörtlicher 
Verkehr entsteht. 

Eine Über- oder Unter-
führung an der Eisen-
bahnkreuzung Eber-
gassingerstraße ist auf 
Grund einer Machbar-
keitsstudie technisch 
und wirtschaftlich nicht 
möglich. 

Der Weiterbestand der 
Schrankenanlage wür-
de jedenfalls zukünftig 
unzumutbare Schließ-
zeiten sowie enorme 
finanzielle Belastungen 
mit sich bringen. Leider 
kommt hier das „über-
mächtige“ Eisenbahn-
gesetz zur Anwendung. 

Trotzdem werde ich 
aber als Bürgermeister 
unserer Marktgemein-
de mit voller Kraft und 
allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln für 
unsere Bevölkerung da-
für kämpfen, dass unse-
rer Gemeinde und den 
GemeindebürgerInnen 
kein Nachteil (zusätzli-
che Verkehrsbelastung 
im Ortskern, gefährli-
che Ausfahrt im Kreu-
zungsbereich B15a/Gu-
tenhoferstraße/L150) 
durch die Entscheidung 
des Ministeriums ent-
steht. 

Bei Erforderlichkeit bit-
te ich Sie, geschätzte 
Bevölkerung, um Ihre 
Unterstützung. 

Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
Ing. Ernst Wendl

Bürgermeister Ernst Wendl und Vizebürgermeister Richard Payer kämpfen um eine optimale Verkehrslösung 
bei Schließung der Eisenbahnkreuzung Ebergassingerstraße
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